
Eine der größten Herausforderungen, der
sich der qualifizierte freie Berater und

dessen Kunden in der Wertpapierberatung
stellen muss, ist die Konfrontation mit den
Banken und Vermögensverwaltern. 

Welche Lösungsmöglichkeiten sich bie-
ten, um erfolgreich in diesem Wettbewerb
zu bestehen, soll am Beispiel von zwei Fäl-
len praxisnah veranschaulicht werden. 

Im ersten Fall handelt es sich um einen
freien Berater, der für seine Kunden detail-
lierte Finanzpläne erstellt und der bei Um-
setzung seiner Empfehlungen feststellt, dass
das für die Realisierung ihm zur Verfügung
stehende Produktuniversum nicht ausreicht,
ihm die benötigte  Transaktionsfreiheit fehlt
und somit auch seinen Gestaltungs- und
Verdienstspielraum eingeschränkt. 

In diesen konkreten Fällen möchte er
Laufzeitstrukturen mit unterschiedlichen
Fälligkeitszeitpunkten abbilden und würde
hierfür entweder einzelne Rententitel, oder
der Risikostruktur entsprechend, einzelne
strukturierte Produkte mit entsprechender
Endfälligkeit auswählen. So steht er vor der
Frage, soll er den Kunden lieber eine sub-
optimale Empfehlung im Rahmen seiner
Möglichkeiten anbieten oder diese gar zur
Bank schicken, um dort das passende Pro-
dukt von seiner Konkurrenz beraten und
dort umsetzen zu lassen.

Der zweite Fall behan-
delt langjährige und enge
Kundenbeziehungen in de-
nen der freie Berater sich in-
tensiv um das Wertpapiervermögen
seiner Kunden kümmert. 

Auf Grund der kompetenten und auf die
Anlagestrategie der Kunden abgestimmten
Beratung ist das Geschäftsvolumen ge-
wachsen und nimmt den Berater zuneh-
mend zeitlich in Anspruch. Zum Analyse-
und Beratungsaufwand kommt hinzu, dass
er, um die Kundenaufträge umzusetzen,  im-
mer wieder die Beratungsdokumentation
mit der Unterschrift der Kunden einholen
muss. 

Um aus seiner Sicht den notwendigen
Aufwand effizienter zu gestalten, überlegt er
entweder die  Anlagestrategien über ein ge-
managtes Produkt abzubilden oder zu stan-
dardisieren, wobei die bisher vom Kunden
geschätzte Individualität verloren geht. An-
dererseits befürchtet er, dass er bei der
Umstellung eine Reihe von Kunden früher
oder später an einen Vermögensverwalter
verliert, weil die Kunden die abgespeckte
Version nicht mehr zufrieden stellen dürfte.

Zurück zum ersten Fall: Der Berater ent-
schließt sich nach einer Lösung zu suchen,
die es ihm erlaubt auf Augenhöhe mit der
Bank zu konkurrieren. Er stößt bei seinen
Recherchen auf die Möglichkeit sich unter
ein Haftungsdach zu begeben. Hierbei ist
für ihn besonders wichtig, dass das Haf-
tungsdach ihm bei der Produktauswahl
freie Hand lässt und er passend zu dem vor-
ab erstellten Finanzplan die Produkte frei
auswählen kann. 

In diesem Fall wählt er nicht nur für sich
und seinen Kunden die optimale Lösung
sondern er stellt sich erfolgreich der Kon-
kurrenzsituation und  verhält sich haf-
tungsrechtlich richtig. Er muss daher nicht
befürchten, da er seinen Kunden umfassend
aufgeklärt und dies dokumentiert hat, dass
ihm aus diesen Situationen heraus später
einmal juristisches Ungemach droht.
Im zweiten Fall ist die Lage etwas anders. 

Hier geht es primär nicht um die Möglich-
keit Einzelwerte beraten zu können sondern
um eine Umstellung des bisherigen Ge-
schäftsmodells, welches die Möglichkeit
bieten soll, seine Kunden individuell ver-
mögensverwaltend zu beraten. 

Auch hier finden sich am Markt diverse
Lösungen, die sich sowohl von der Indivi-
dualität als auch von der preislichen Ge-
staltung durchaus unterscheiden. Das für ihn
passende Angebot muss ihm folglich seinen
individuellen Spielraum erhalten, damit sei-
ne Kunden ihn auch zukünftig weiter mit der
erbrachten Leistung identifizieren können. 

Bei der Preisgestaltung sollte es ihn in die
Lage versetzten, für seine Kunden ein markt-
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waltung versus Anlage und Abschlussver-
mittlung, ist abzuwägen, ob der bei der ei-
genen Lizenz zu leistende administrative
Aufwand nicht kontraproduktiv ist.

Somit kann der Schritt unter das VDH-
Haftungsdach all denen empfohlen werden,
deren aktuelles Geschäftsmodell schon
stark wertpapierlastig ist, oder im Wertpa-
pierbereich ausgebaut werden soll und de-
nen der Aufwand einer eigenen Lizenzie-
rung sowohl einmalig als auch dauerhaft zu
hoch ist. 

Durch diese Erweiterung des Geschäfts-
modells wird nicht nur die Kundenbin-
dung zusätzlich vertieft sondern es können
auch bereits vorhandene Kundenbestände
außerhalb des bisherigen Beratungsumfan-
ges problemlos mit in die Beratung einbe-
zogen werden. 

Das sich durch diese neuen exklusiven
Dienstleistungen im Umfeld der freien Be-
rater und gegenüber Banken und Vermö-
gensverwaltern auch neue Kunden dauer-
haft gewinnen lassen ist sicherlich strate-
gisch gleichbedeutend. 

Abschließend kann man zusammenfas-
sen, dass sich mit dem VDH-Haftungsdach
die Lücke zu den Banken und Vermögens-
verwaltern schließt und somit eine umfas-
sende Beratungs-Kompetenz dank Haf-
tungsdachsicherheit dem interessierten und
qualifizierten VDH-Verbundpartner zur Ver-
fügung steht.

konformes und transparentes und für ihn ein
tragfähiges Geschäftsmodell zu ermög-
lichen. 

Er könnte so seinen administrativen Auf-
wand deutlich reduzieren, sein Profil im
Wettbewerb schärfen und würde zusätzlich
den Teil seiner dauerhaft generierten Pro-
visionseinkünfte erhöhen.

Soweit zur Praxis und den möglichen Lö-
sungswegen. Die Frage, die sich stellt ist,
wer bietet solche Lösungen an und über
wen und wie kann ich diese erhalten?

Ein potentieller Partner ist der Verbund
Deutscher Honorarberater (VDH), der mit
seinem VDH-Haftungsdach eine den ge-
schilderten Anforderungen und Ansprü-
chen gerecht werdende Lösung zur Verfü-
gung stellt. 

In Kooperation mit der Haftungsdachträ-
gerin, der GSAM AG, ist eine Haftungsdach-
lösung entstanden, die im Kontext mit dem
bisherigen Leistungsspektrum des VDH nicht
nur eine sinnvolle Ergänzung darstellt son-
dern auch in der Individualität eine einzig-
artige Dienstleistung ist, die exklusiv über
das VDH-Haftungsdach angeboten wird. 

Dies bedeutet in der Praxis, dass sowohl
die Einzelwertberatung als auch die Bera-
tung in der Vermögensverwaltung vom
VDH-Verbundpartner in sein Geschäfts-
modell aufgenommen und integriert werden
können. Beide Varianten sind sowohl ein-
zeln als auch in Kombination möglich.

Die individuellen Vorteile für jeden ein-
zelnen VDH-Verbundpartner lassen sich
aus den zuvor geschilderten Fällen aus der
Praxis leicht ableiten. 

Alle aufgeführten Aspekte treffen natürlich
auch auf eine andere Lösung zu. Diese be-
trifft die Möglichkeit der eigenen Lizenzie-
rung nach dem KWG § 32 und soll daher
hier nicht unerwähnt bleiben. 

Dabei sollte aber auch bedacht werden,
dass der Zeitraum von Antragstellung bis zur
Erteilung der Lizenz etwa 3 – 9 Monate be-
trägt . Die indirekten Kosten sich je nach Art
und Umfang und unter Einschaltung der
darauf spezialisierten Dienstleister  (Rechts-
anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Notar) und dies ist zu empfehlen,  im deut-
lich 5-stelligen Bereich belaufen. 

Hinzu kommt das notwendige Gesell-
schaftskapital und die direkten Zulassungs-
kosten, die das BaFin in Rechnung stellt. Die
Betriebskosten der Lizenz liegen jährlich
mindestens auf Höhe der gesamten Zulas-
sungskosten. Die größere Belastung liegt
allerdings in den arbeitstechnischen Auf-
wendungen für laufende administrative Tä-
tigkeiten für die BaFin, welche ebenfalls
dauerhaft einen erheblichen Zeitaufwand
bedeuten.

Insbesondere unter dem Aspekt der zuvor
geschilderten Zeitersparnis, Vermögensver-
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